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I. Die Tagungen der Volkskammer

§ 1

(1) Die Volkskammer tritt spätestens am 30. Tage nach ihrer 
Wahl zusammen. Ihre erste Tagung wird vom Staatsrat ein
berufen. (Artikel 62 Absatz 1 der Verfassung)

(2) Die erste Tagung der neu gewählten Volkskammer wird 
von dem an Jahren ältesten Abgeordneten oder, wenn dieser 
verhindert ist, vom nächst ältesten Abgeordneten bis zur 
Wahl des Präsidiums der Volkskammer geleitet.

(3) Die Volkskammer beschließt zu Beginn der ersten Ta
gung über die Gültigkeit ihrer Wahl. ^

§ 2

(1) Die weiteren Tagungen der Volkskammer werden vom 
Präsidium der Volkskammer einberufen. (Artikel 62 Absatz 2 
der Verfassung)

(2) Das Präsidium der Volkskammer ist verpflichtet, die 
Volkskammer einzuberufen, wenn die Volkskammer darüber 
Beschluß gefaßt hat oder mindestens ein Drittel der Abgeord
neten es verlangt. (Artikel 62 Absatz 3 der Verfassung)

§3

Das Präsidium der Volkskammer leitet die Tagungen der 
Volkskammer und regelt ihren Geschäftsgang.

§4

.(1) Der Präsident der Volkskammer hält die Ordnung in 
den Tagungen aufrecht.

(2) Der Präsident kann im Einvernehmen mit dem Präsi
dium Personen, die an Tagungen als Zuhörer teilnehmen und 
sich ungebührlich verhalten, des IJauses verweisen.

§5

(1) Der Präsident legt im Einvernehmen mit dem Präsidium 
die Reihenfolge der Redner fest.

(2) Das Präsidium entscheidet über die Zulassung von Red
nern, die nicht Abgeordnete der Volkskammer sind.

(3) Außerhalb der festgelegten Reihenfolge der Redner kann 
ein Abgeordneter Fragen zur Geschäftsordnung und Anfragen 
gemäß § 12 stellen.

§ 6

(1) Die Tagungen der Volkskammer sind öffentlich. Auf An
trag von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Abgeord
neten kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. (Arti
kel 62 Absatz 4 der Verfassung)

(2) Alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Gegen
stände sind auch während der weiteren Beratung in der 
Volkskammer und in den Ausschüssen gegenüber jedermann, 
außer gegenüber den Abgeordneten, den Mitgliedern des 
Staatsrates und des Ministerrates, geheimzuhalten.

§7

Das Präsidium der Volkskammer gewährleistet die Vorbe
reitung der Tagungen der Volkskammer.

§ 8

(1) Das Recht zur Einbringung von Gesetzesvorlagen ge
mäß Artikel 65 Absatz 1 der Verfassung haben die Abgeord
neten und Fraktionen der Volkskammer, die Ausschüsse der 
Volkskammer, der Staatsrat, der Ministerrat und der Freie 
Deutsche Gewerkschaftsbund.

(2) Anträge können von den Abgeordneten und den Frak
tionen der Volkskammer, vom Präsidium und den Ausschüs
sen der Volkskammer, vom Staatsrat und vom Ministerrat 
eingebracht werden.

(3) Die Fraktionen können gemeinsame Gesetzesvorlagen 
und Anträge einbringen.

§9

(1) Die Volkskammer beschließt die Tagesordnung.

(2) Der Vorschlag für die Tagesordnung wird, sofern die 
Volkskammer dazu nicht selbst Festlegungen getroffen hat, 
vom Präsidium der Volkskammer unterbreitet.

(3) Die Tagesordnung und die Einladung wird den Abge
ordneten, dem Staatsrat, dem Ministerrat, dem Präsidenten 
des Obersten Gerichts und dem Generalstaatsanwalt durch 
das Präsidium der Volkskammer zugeleitet.

§10

(1) In Tagungen der Volkskammer kann nur über Gegen
stände der Tagesordnung verhandelt werden.

(2) Anträge zur Änderung oder Erweiterung der Tagesord
nung können die Abgeordneten und Fraktionen der Volks
kammer, das Präsidium und die Ausschüsse der Volkskam
mer, der Staatsrat und der. Ministerrat stellen.

§11

(1) Die Antragsteller haben das Recht, die von ihnen einge- 
brachten Gesetzesvorlagen und Anträge in einer Tagung zu 
begründen.

(2) Gesetzesvorlagen und Anträge können bis zum Schluß 
der Lesung zurückgezogen werden.

(3) Gesetzesvorlagen und Anträge sind dem Präsidium der 
Volkskammer schriftlich einzureichen. Anträge zur Ge
schäftsordnung können mündlich eingebracht werden.

§12

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer haben gemäß Arti
kel 59 der Verfassung das Recht, Anfragen an den Minister
rat und seine Mitglieder einzubringen. Dieses Recht kann auch 
durch die Fraktionen und die Ausschüsse der Volkskammer 
wahrgenommen werden.

(2) Die Abgeordneten sind berechtigt, während der Bera
tung zum Gegenstand der Tagesordnung Anfragen zu "stellen.

(3) Anfragen zu Gegenständen, die nicht auf der Tagesord
nung stehen, sind dem Präsidium der Volkskammer schrift
lich einzureichen.

(4) Der Ministerrat sowie jedes seiner Mitglieder sind ver
pflichtet, auf die an sie während der Tagungen oder zwischen 
den Tagungen gerichteten Anfragen mündlich oder schriftlich 
zu antworten. Die Beantwortung kann unmittelbar in dersel
ben oder in der nächsten Tagung erfolgen. Die schriftliche 
Beantwortung direkt an den Anfragenden muß spätestens 
innerhalb von zwei Wochen erfolgen.


